
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Ferienhaus „Haus am Kogl“ 

Kogl 32, 8551 Wies 

 

§ 1 Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen GeschäŌsbedingungen wurden nach dem Muster der Allgemeinen 
GeschäŌsbedingungen für die Hotellerie der WirtschaŌskammer Steiermark (AGBH 2006 Fassung: 
15.11.2006) erstellt.  

§ 2 BegriffsdefiniƟonen 

„Beherberger“: Ist eine natürliche oder jurisƟsche Person, die Gäste gegen Entgelt beherbergt. 

„Gast“: Ist eine natürliche Person, die Beherbergung in Anspruch nimmt. Der Gast ist in der Regel 
zugleich Vertragspartner. Als Gast gelten auch jene Personen, die mit dem Vertragspartner anreisen 
(zB Familienmitglieder, Freunde etc). 

„Vertragspartner“: Ist eine natürliche oder jurisƟsche Person des In- oder Auslandes, die als Gast oder 
für einen Gast einen Beherbergungsvertrag abschließt. 

„Konsument“ und „Unternehmer“: Die Begriffe sind im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 1979 
idgF zu verstehen. 

„Beherbergungsvertrag“: Ist der zwischen dem Beherberger und dem Vertragspartner 
abgeschlossener Vertrag, dessen Inhalt in der Folge näher geregelt wird.  

§ 3 Vertragsabschluss – Reisepreis bei Buchung fällig 

3.1 Der kompleƩe Reisepreis ist bei Buchung im Voraus zu bezahlen.  

§ 4 Beginn und Ende der Beherbergung 

4.1 Der Vertragspartner hat das Recht, so der Beherberger keine andere Bezugszeit anbietet, die 
gemieteten Räume ab 16.00 Uhr des vereinbarten Tages („AnkunŌstag“) zu beziehen. 

4.2 Die gemieteten Räume sind durch den Vertragspartner am Tag der Abreise bis 10.00 Uhr 
freizumachen. Der Beherberger ist berechƟgt, einen weiteren Tag in Rechnung zu stellen, wenn die 
gemieteten Räume nicht fristgerecht freigemacht sind. 

§ 5 RücktriƩ vom Beherbergungsvertrag – Stornogebühr 

RücktriƩ durch den Beherberger 

5.1 Falls der Gast bis 18.00 Uhr des vereinbarten AnkunŌstages nicht erscheint, besteht keine 
Beherbergungspflicht, es sei denn, dass ein späterer AnkunŌszeitpunkt vereinbart wurde. 

RücktriƩ durch den Vertragspartner – Stornogebühr 

5.2 AnnullaƟonsgebühren: 

42-29 Tage vor Mietbeginn 50 % 

28-2 Tage vor Mietbeginn 80 % 

Ab 1 Tag vor Mietbeginn 100 % 



Wir empfehlen, eine ReiserücktriƩsversicherung abzuschließen, um unerwartete Kosten zu 
vermeiden. 

Behinderungen der Anreise 

5.3 Kann der Vertragspartner am Tag der Anreise nicht im Beherbergungsbetrieb erscheinen, weil 
durch unvorhersehbare außergewöhnliche Umstände (zB extremer Schneefall, Hochwasser etc) 
sämtliche Anreisemöglichkeiten unmöglich sind, ist der Vertragspartner nicht verpflichtet, das 
vereinbarte Entgelt für die Tage der Anreise zu bezahlen. 

5.4 Die Entgeltzahlungspflicht für den gebuchten Aufenthalt lebt ab Anreisemöglichkeit wieder auf, 
wenn die Anreise innerhalb von drei Tagen wieder möglich wird. 

§ 6 Beistellung einer ErsatzunterkunŌ 

6.1 Der Beherberger kann dem Vertragspartner bzw den Gästen eine adäquate ErsatzunterkunŌ 
(gleicher Qualität) zur Verfügung stellen, wenn dies dem Vertragspartner zumutbar ist, besonders 
wenn die Abweichung geringfügig und sachlich gerechƞerƟgt ist. 

6.2 Eine sachliche RechƞerƟgung ist beispielsweise dann gegeben, wenn der Raum (die Räume) 
unbenutzbar geworden ist (sind), bereits einquarƟerte Gäste ihren Aufenthalt verlängern, eine 
Überbuchung vorliegt oder sonsƟge wichƟge betriebliche Maßnahmen diesen SchriƩ bedingen. 

6.3 Allfällige Mehraufwendungen für das ErsatzquarƟer gehen auf Kosten des Beherbergers. 

§ 7 Rechte des Vertragspartners 

7.1 Durch den Abschluss eines Beherbergungsvertrages erwirbt der Vertragspartner das Recht auf 
den üblichen Gebrauch der gemieteten Räume, der Einrichtungen des Beherbergungsbetriebes, die 
üblicher Weise und ohne besondere Bedingungen den Gästen zur Benützung zugänglich sind, und auf 
die übliche Bedienung. Der Vertragspartner hat seine Rechte gemäß allfälligen Gästerichtlinien 
(Hausordnung) auszuüben. 

§ 8 Pflichten des Vertragspartners 

8.1 Der Vertragspartner ist verpflichtet, spätestens zum Zeitpunkt der Abreise das vereinbarte Entgelt 
zuzüglich etwaiger Mehrbeträge, die auf Grund gesonderter Leistungsinanspruchnahme durch ihn 
und/oder die ihn begleitenden Gästen entstanden sind zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu 
bezahlen. 

8.2 Rauchen ist im Beherbergungsbetrieb verboten, außer in den dafür vorgesehenen, entsprechend 
gekennzeichneten Bereichen (Außenbereich) gestaƩet. Bei Missachtung wird die Reinigung und für 
den Fall der Unbenutzbarkeit bzw. Unvermietbarkeit der betroffenen Räume der damit verbundenen 
Verdienstentgang geltend gemacht. 

8.3 Der Vertragspartner haŌet dem Beherberger gegenüber für jeden Schaden, den er oder der Gast 
oder sonsƟge Personen, die mit Wissen oder Willen des Vertragspartners Leistungen des 
Beherbergers entgegennehmen, verursachen. 

§ 9 Rechte des Beherbergers 

9.1 Verweigert der Vertragspartner die Bezahlung des bedungenen Entgelts oder ist er damit im 
Rückstand, so steht dem Beherberger das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht gemäß § 970c ABGB 
sowie das gesetzliche Pfandrecht gem. § 1101 ABGB an den vom Vertragspartner bzw. dem vom Gast 
eingebrachten Sachen zu. Dieses Zurückbehaltungs- oder Pfandrecht steht dem Beherberger weiters 
zur Sicherung seiner Forderung aus dem Beherbergungsvertrag, insbesondere für Verpflegung, 



sonsƟger Auslagen, die für den Vertragspartner gemacht wurden und für allfällige Ersatzansprüche 
jeglicher Art zu. 

§ 10 Pflichten des Beherbergers 

10.1 Der Beherberger ist verpflichtet, die vereinbarten Leistungen in einem seinem Standard 
entsprechenden Umfang zu erbringen. 

10.2 AuszeichnungspflichƟge Sonderleistungen des Beherbergers, die nicht im Beherbergungsentgelt 
inbegriffen sind, sind beispielhaŌ: 

a) Sonderleistungen der Beherbergung, die gesondert in Rechnung gestellt werden können, wie die 
Bereitstellung von Sauna-Package, Ladegebühren E-Auto, Speisen und Getränke die vor Ort in 
Anspruch genommen werden, …).  

b) Bereitstellung von Zusatz- bzw KinderbeƩen ist im Preis inbegriffen.  

c) Bei Nichteinhaltung der Haus- Pool- und Saunaregeln und einen eventuell daraus resulƟerenden 
Schaden liegt die HaŌung beim Vertragspartner.  

§ 11 HaŌung des Beherbergers für Schäden an eingebrachten Sachen 

11.1 Der Beherberger übernimmt keine HaŌung für Schäden an eingebrachten Sachen.  

§ 12 Tierhaltung 

12.1 Das Mitbringen von Hunden oder anderen Tieren ist untersagt. Bei Nichtbeachtung kann der 
Beherberger mit soforƟger Wirkung vom Beherbergungsvertrag zurücktreten und eventuelle 
Reparatur- oder Reinigungskosten (welche im Zusammenhang mit dem Tier stehen) an den 
Vertragspartner stellen.  

§ 13 Verlängerung der Beherbergung 

13.1 Der Vertragspartner hat keinen Anspruch darauf, dass sein Aufenthalt verlängert wird. Kündigt 
der Vertragspartner seinen Wunsch auf Verlängerung des Aufenthalts rechtzeiƟg an, so kann der 
Beherberger der Verlängerung des Beherbergungsvertrages zusƟmmen. Den Beherberger triŏ dazu 
keine Verpflichtung. 

13.2 Kann der Vertragspartner am Tag der Abreise den Beherbergungsbetrieb nicht verlassen, weil 
durch unvorhersehbare außergewöhnliche Umstände (zB extremer Schneefall, Hochwasser etc) 
sämtliche Abreisemöglichkeiten gesperrt oder nicht benutzbar sind, so wird der 
Beherbergungsvertrag für die Dauer der Unmöglichkeit der Abreise automaƟsch verlängert. Eine 
RedukƟon des Entgelts für diese Zeit ist allenfalls nur dann möglich, wenn der Vertragspartner die 
angebotenen Leistungen des Beherbergungsbetriebes infolge der außergewöhnlichen 
WiƩerungsverhältnisse nicht zur Gänze nutzen kann. Der Beherberger ist berechƟgt mindestens jenes 
Entgelt zu begehren, das dem gewöhnlich verrechneten Preis in der Nebensaison entspricht. 

§ 14 Beendigung des Beherbergungsvertrages – VorzeiƟge Auflösung 

14.1 Wurde der Beherbergungsvertrag auf besƟmmte Zeit abgeschlossen, so endet er mit Zeitablauf. 

14.2 Reist der Vertragspartner vorzeiƟg ab, so ist der Beherberger berechƟgt, das volle vereinbarte 
Entgelt zu verlangen.  

14.3 Durch den Tod eines Gastes endet der Vertrag mit dem Beherberger. 



14.4 Der Beherberger ist berechƟgt, den Beherbergungsvertrag mit soforƟger Wirkung aus wichƟgem 
Grund aufzulösen, insbesondere wenn der Vertragspartner bzw der Gast 

a) von den Räumlichkeiten einen erheblich nachteiligen Gebrauch macht oder durch sein 
rücksichtsloses, anstößiges oder sonst grob ungehöriges Verhalten dem Eigentümer, dessen Leute 
oder den Nachbarn gegenüber dem Zusammenwohnen verleidet oder sich gegenüber diesen 
Personen einer mit Strafe bedrohten Handlung gegen das Eigentum, die SiƩlichkeit oder die 
körperliche Sicherheit schuldig macht; 

b) von einer ansteckenden Krankheit oder eine Krankheit, die über die Beherbergungsdauer 
hinausgeht, befallen wird oder sonst pflegedürŌig wird; 

c) die vorgelegten Rechnungen bei Fälligkeit innerhalb einer zumutbar gesetzten Frist (3 Tage) nicht 
bezahlt. 

14.5 Wenn die Vertragserfüllung durch ein als höhere Gewalt zu wertendes Ereignis (zB 
Elementarereignisse, Streik, Aussperrung, behördliche Verfügungen etc) unmöglich wird, kann der 
Beherberger den Beherbergungsvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist auflösen, 
sofern der Vertrag nicht bereits nach dem Gesetz als aufgelöst gilt, oder der Beherberger von seiner 
Beherbergungspflicht befreit ist. Etwaige Ansprüche auf Schadenersatz etc des Vertragspartners sind 
ausgeschlossen. 

§ 15 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl 

15.1 Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Beherbergungsbetrieb gelegen ist. 

15.2. Erfüllungsort und Zahlungsort ist Kogl 32, 8551 Wies /Steiermark Es kommt österreichisches 
Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen zur Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand ist 
das örtlich und sachlich zuständige Gericht in der Steiermark. 

§ 16 Datenschutz 

16.1 Aufgrund der Besonderheit von Aufenthaltsleistungen ist die Speicherung und Weitergabe von 
personenbezogenen Daten unerlässlich. Der Vertragspartner erkennt an, dem Beherbergungsbetrieb 
„Haus am Kogl“ personenbezogene Daten, welche zur Erbringung der vereinbarten Dienstleistung 
benöƟgt werden, zur Verfügung zu stellen und akzepƟert die Weitergabe von personenbezogenen 
Daten zur korrekten Durchführung der bestellten Leistungen an Buchungsplaƪormen, die zur 
Buchung von tourisƟschen Leistungen genutzt werden, Leistungsträger, die tourisƟsche oder sonsƟge 
Leistungen erbringen, öffentliche Stellen und Behörden für melderechtliche, abgabenrechtliche und 
weitere, gesetzlich vorgeschriebene Zwecke. 

16.2 Falls die Datenweitergabe von personenbezogenen Daten nicht durch den Betroffenen selbst, 
sondern durch andere Vertreter des Vertragspartners erfolgen, so verpflichtet sich der 
Vertragspartner, den Betroffenen von der Weitergabe an den Beherbergungsbetrieb „Haus am Kogl“ 
und von der Weitergabe der Daten durch den Beherbergungsbetrieb an die oben beschriebenen 
Empfängerkategorien zu informieren. Der Beherbergungsbetrieb wird diese Daten gemäß den 
einschlägigen DatenschutzbesƟmmungen vertraulich behandelt und nur dann an DriƩe weitergeben, 
wenn dies zur Erbringung der VermiƩlungsleistung notwendig ist oder wenn die Weitergabe durch 
gesetzliche Vorgaben verpflichtend vorgesehen ist. 

16.3. Eine detaillierte Beschreibung der gemeinsamen Rechte und Pflichten sowie einen Verweis auf 
die zuständigen Kontaktpersonen für Fragen zum Datenschutz finden sich in der 
Datenschutzerklärung auf unserer Homepage.  


